
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/12/18 87/18/0089
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1987

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §89a Abs2 idF 1983/174;

StVO 1960 §89a Abs2a idF 1983/174;

StVO 1960 §89a Abs2a litd idF 1983/174;

Rechtssatz

Die Zweckwidmung einer Verkehrs;äche als Behindertenzone reicht für sich allein noch nicht aus, die konkrete

Besorgnis einer Verkehrsbeeinträchtigung zu rechtfertigen.
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